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(54) Spülstein für metallurgische Gefässe

(57) Die Erfindung betrifft einen Spülstein für metall-
urgische Gefäße mit einer Spülkeramik (1), welche an
einer Seite ein Bodenabschlussblech (2) mit einer Gas-
zuführungsvorrichtung aufweist, wobei die Gaszufüh-
rungsvorrichtung mit Hilfe einer Verschlussvorrichtung
verschließbar ist und eine im Bodenabschlussblech (2)
angeordnete Gaseintrittsöffnung (3) umfasst. Dieser

Spülstein zeichnet sich dadurch aus, dass der Spül-
gaseintrittsöffnung (3) eine Federzunge (4) zugeordnet
ist, deren erstes Ende (5) am Bodenabschlussblech (2)
befestigt ist und deren zweites freies Ende (6) der
Gaseintrittsöffnung (3) als Verschlussorgan zugeordnet
ist, wobei das freie Ende (6) der Federzunge (4) durch
strömendes Spülgas in eine Offenstellung bewegbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung (Neuerung) betrifft einen Spül-
stein für metallurgische Gefäße mit einer Spülkeramik,
welche an einer Seite ein Bodenabschlussblech mit ei-
ner Gaszuführungsvorrichtung aufweist. Diese Gaszu-
führungsvorrichtung ist mit Hilfe einer Verschlussvor-
richtung verschließbar und umfasst eine im Bodenab-
schlussblech angeordnete Gaseintrittsöffnung.
[0002] Ein solcher Spülstein ist aus dem deutschen
Gebrauchsmuster 296 02 813 bekannt.
[0003] Bei der Spülbehandlung von Metallschmelzen
in mit Spülsteinen ausgerüsteten Pfannen tritt beim
schlagartigen Abkuppeln der Spülgaszufuhr ein Unter-
druck in der Leitung und damit in den Spülöffnungen des
Spülsteins auf. Dieser Unterdruck ist in der Lage,
Schmelze in die Spülöffnungen des Spülsteines zu sau-
gen, wodurch diese verstopfen. Der Spülstein ist dann
mindestens für die nächstfolgende Behandlung nicht
mehr einsatzfähig.
[0004] Bei dem bekannten Spülstein wird dem uner-
wünschten Eintreten von Schmelze in die Spülöffnun-
gen allein dadurch begegnet, dass die Spülöffnungen
mit einem Querschnitt versehen sind, dessen hydrauli-
scher Querschnitt so klein gewählt ist, dass die Schmel-
ze wegen ihrer Oberflächenspannung nicht in die Spül-
öffnungen eintreten kann. Wirkt jedoch in den Spülöff-
nungen ein Unterdruck, so wird dennoch Schmelze in
die Spülöffnungen hineingesaugt, wie vorstehend er-
wähnt.
[0005] Eine Aufgabe der Erfindung besteht deshalb
darin, einen Spülstein zu schaffen, bei dem das Auftre-
ten des Rücksaugeffektes unterbunden werden kann.
[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß da-
durch gelöst, dass der Spülgaseintrittsöffnung eine Fe-
derzunge zugeordnet ist, deren erstes Ende am Boden-
abschlussblech befestigt ist und deren zweites freies
Ende der Gaseintrittsöffnung als Verschlussorgan zu-
geordnet ist, wobei das freie Ende der Federzunge
durch strömendes Spülgas in eine Offenstellung be-
wegbar ist.
[0007] Der mit Hilfe der Erfindung erzielbare Fort-
schritt ist primär darin zu sehen, dass es beim schlag-
artigen Unterbrechen der Spülgaszufuhr in dem Spül-
stein nicht mehr zu dem unerwünschten Rücksaugeffekt
kommt, weil die Gaseintrittsöffnung vor dem freien Ende
der Federzunge wie von einem Rückschlagventil ge-
schlossen wird.
[0008] In einer vorteilhaften Ausführungsform um-
fasst die Gaszuführungsvorrichtung eine Gaszufüh-
rungsleitung, die mit dem Bodenabschlussblech im Be-
reich der Gaseintrittsöffnung verbunden ist. In einer wei-
teren vorteilhaften Ausführungsform ist im Bereich der
Federzunge zwischen dem Bodenabschlussblech und
der Spülkeramik ein Spalt vorgesehen. Die Federzunge
kann vorteilhafterweise mittels einer Nietverbindung, ei-
ner Schweißverbindung oder einer Schraubverbindung
am Bodenabschlussblech befestigt sein. Die Federzun-

ge kann aus Federstahl hergestellt sein.
[0009] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von
Beispielen in Verbindung mit der Zeichnung näher er-
läutert. In dieser zeigen:

Fig. 1 einen Querschnitt eines Spülsteines gemäß
einer Ausführungsform der Erfindung im Be-
reich der Gaszuführungsvorrichtung mit geöff-
neter Federzunge;

Fig. 2 eine Querschnittsansicht des Spülsteines aus
Fig. 1 mit geschlossener Federzunge und

Fig. 3 eine Draufsicht auf das Bodenabschlussblech
mit Federzunge.

[0010] Der in Fig. 1 gezeigte Spülstein umfasst eine
vom Spülgas durchströmbare Spülkeramik, die von ei-
nem Blechmantel umgeben ist. An der Unterseite der
Spülkeramik ist ein Bodenabschlussblech 2 vorgese-
hen, dass eine Gaszuführungsvorrichtung aufweist.
Diese Gaszuführungsvorrichtung umfasst eine Gaszu-
führungsleitung 7 sowie eine Gaseintrittsöffnung 3, die
im Bodenabschlussblech 2 ausgebildet ist. Die Gaszu-
führungsleitung 7 ist an das Bodenabschlussblech 2 im
Bereich der Gaseintrittsöffnung 3 angeschweißt.
[0011] Im Spalt 9 zwischen der Spülkeramik 1 und
dem Bodenabschlussblech 2 ist eine Federzunge 4 vor-
gesehen. Diese Federzunge 4 ist mit ihrem ersten Ende
5 mit dem Bodenabschlussblech 2 fest verbunden. Das
andere Ende 6 der Federzunge 4 ist als Verschlussor-
gan über der Gaseintrittsöffnung 3 angeordnet. Wie in
Fig. 3 dargestellt, kann die Federzunge 4 mittels einer
Nietverbindung 8 mit dem Bodenabschlussblech 2 ver-
bunden sein. Auch eine Schweißverbindung hat sich
bewährt.
[0012] Im Spülbetrieb strömt das Spülgas durch die
Gaszuführungsleitung und die Gaseintrittsöffnung mit
einem Druck von 1 bis 15 bar. Durch diesen Druck öffnet
die Federzunge 4 den Durchtritt des Spülgases für die
normale Spülbehandlung. Wird der Gasdruck unterbro-
chen, schließt die Federzunge 4 selbständig.
[0013] Die Federzunge 4 im die Gaseintrittsöffnung 3
verschließenden Zustand ist in Fig. 2 gezeigt.
[0014] Durch den beim schlagartigen Abkuppeln der
in den Figuren nicht gezeigten Gaszuführung auftreten-
de Unterdruck wird die Federzunge 4 zusätzlich auf das
Bodenabschlussblech 2 gedrückt und dichtet ausrei-
chend ab. Damit wird der Saugeffekt am Spülstein un-
terbunden und ein Eintritt von Stahlschmelze in die
Spülöffnungen verhindert.

Patentansprüche

1. Spülstein für metallurgische Gefäße mit einer Spül-
keramik (1), welche an einer Seite ein Bodenab-
schlussblech (2) mit einer Spülgaszuführungsvor-
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richtung aufweist und eine im Bodenab-
schlussblech (2) angeordnete Spülgaseintrittsöff-
nung (3) umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass
der Spülgaseintrittsöffnung (3) eine Federzunge (4)
zugeordnet ist, deren erstes Ende (5) am Bodenab-
schlussblech (2) befestigt ist und deren zweites frei-
es Ende (6) der Gaseintrittsöffnung (3) als Ver-
schlussorgan zugeordnet ist, wobei das freie Ende
(6) der Federzunge (4) durch strömendes Spülgas
in eine Offenstellung bewegbar ist.

2. Spülstein nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Gaszuführungsvorrichtung eine
Gaszuführungsleitung (7) umfasst, die mit dem Bo-
denabschlussblech (2) im Bereich der Gaseintritts-
öffnung (3) verbunden ist.

3. Spülstein nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass im Bereich der Federzunge
(4) zwischen dem Bodenabschlussblech (2) und
der Spülkeramik (1) ein Spalt (9) vorgesehen ist.

4. Spülstein nach wenigstens einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Federzunge (4) mittels einer Nietverbindung, ei-
ner Schweißverbindung oder einer Schraubverbin-
dung am Bodenabschlussblech (2) befestigt ist.

5. Spülstein nach wenigstens einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Federzunge (4) aus Federstahl besteht.
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